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	Produktname
	


	Hersteller
	


	Bieter 
	


	Anschrift des Bieters
	







	Umweltzeichen vorhanden?

	Wenn das angebotene Produkt mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Steckdosenleisten und Steckdosen-Adapter mit Abschaltautomatik (RAL-UZ 134), Ausgabe Juli 2012, zertifiziert ist, dann gelten die nachfolgenden Kriterien als erfüllt. In diesem Fall ist kein weiteres Ausfüllen des Fragebogens erforderlich!
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	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht[footnoteRef:1] [1:  Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter auszufüllen)

	1
	Eigenleistung
	
	

	
	a) Die Eigenleistung einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Kontrollleuchte sowie beleuchtetem Ausschalter (wenn vorhanden) darf 0,90 W nicht überschreiten.
b) Die Eigenleistung einer Steckdosenleiste ohne Überspannungsschutz und mit beleuchtetem Ausschalter (wenn vorhanden) darf 0,70 W nicht überschreiten.
c) Eine Schaltschwellenregelung muss vorhanden sein.
d) Ein Netzschalter, der die Steckdosenleiste vom Netz trennt, muss vorhanden sein. Ausgenommen hiervon sind Steckdosenleisten, bei denen bei Unterschreiten der eingestellten Schaltschwelle nicht nur die Peripheriegeräte, sondern auch das Hauptgerät (Master) oder das einzelne angeschlossene Gerät komplett vom Stromnetz getrennt wird. Allerdings müssen solche Steckdosenleisten zur Wiederherstellung der Stromversorgung eine Aufweckfunktion (z.B. Taste oder Infrarot-Empfänger) vorweisen.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Herstellererklärung und/oder Produktunterlagen des Herstellers
	|_|

	2
	Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile
	
	

	
	Gehäusekunststoffe sind nicht aus halogenhaltigen Polymeren (zum Beispiel PVC). Ferner sind keine chlor- oder bromhaltigen Flammschutzmittel in Gehäusekunststoffteilen > 25 g zugesetzt.
Stoffe, die nach der Verordnung EG Nr. 1272/2008 Anhang VI mit den folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen eingestuft sind, dürfen den Kunststoffen für Gehäuse (Teile > 25 g) nicht zugesetzt sein.
· Karzinogene Stoffe der Kategorien 1A, 1B
· Keimzellmutagene Stoffe der Kategorien 1A, 1B
· Reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1A, 1B
· besonders besorgniserregend aus anderen Gründen nach den Kriterien des Anhang XIII der REACH-Verordnung, insofern sie in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste) aufgenommen wurden.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
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	3
	Sicherheitsanforderungen
	
	

	
	Die Steckdosenleisten mit Abschaltautomatik müssen das CE-Zeichen tragen und damit nachfolgende europäische Richtlinien erfüllen:
· 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD)
· 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (EMC)
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Vorlage des CE-Zertifikats
	|_|



